
Anlage 5 
 
 

 

An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Einreichung von Wahlvorschlägen 

 

Die wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgefordert, bis zum       

schriftliche Wahlvorschläge zur Wahl der Mitarbeitervertretung beim Wahlausschuss einzureichen. 

Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens drei wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
(§ 9 Abs. 5 MAVO) unterzeichnet sein. Eine Unterschrift des vorgeschlagenen Wahlbewerbers zählt für das 
erforderliche Quorum nicht mit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mehrere Wahlvorschläge unterstützen. 
Die Kandidatin/der Kandidat muss auf dem Wahlvorschlagsformular erklären, dass sie oder er der Benennung 
zustimmt. 

 

Der Wahlvorschlag muss auf dem vom Wahlausschuss ausgelegten Formular erfolgen. 

Die Wahlvorschlagsformulare sind in der Zeit vom       bis        

bei        erhältlich.  

             (Name und Dienststelle) 

 

Die Zahl der zu wählenden Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter beträgt        . 

Die Kandidatenliste soll mindestens doppelt so viele Kandidaten enthalten, wie Mitglieder zu wählen  

sind, also       Personen. Unabhängig von diesen Zahlen findet eine gültige Wahl auch  

dann statt, wenn mindestens ein/e Kandidat/in vorhanden ist. 

 

Für den Wahlausschuss – der/die Vorsitzende 

 

Ort, Datum und Unterschrift 


